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RS OGH 2012/10/11 16Ok3/12
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.2012

Norm

AußStrG 2005 §9

AußStrG 2005 §16

KartG 2005 §38

Rechtssatz

Die Durchführung eines Verfahrens setzt Schlüssigkeit des verfahrenseinleitenden Antrags (allenfalls nach Erteilung

eines Verbesserungsauftrags) voraus. Bloßen Vermutungen hat das Kartellgericht auch im Rahmen eines nach dem

Untersuchungsgrundsatz abzuführenden Verfahrens nicht nachzugehen.
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